
Antrag 

der Abgeordneten Niko Alm, Kollegin und Kollegen 

betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes­
Verfassungsgesetz (B-VG) geändert wird sowie betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates 
(Geschäftsordnungsgesetz 1975) geändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) 
geändert wird sowie Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Ge­
schäftsordnung des Nationalrates (Geschäftsordnungsgesetz 1975) geändert 
wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundes-Verfassungsgesetz, BGBI. Nr. 1/1930, zuletzt geändert durch das 
Bundesverfassungsgesetz BGBI. I Nr. 102/2014, wird wie folgt geändert: 

Artikel 52a lautet wie folgt: 

., (1) Zur Überprüfung von Maßnahmen zum Schutz der verfassungsmäßigen Einrich­
tungen und ihrer Handlungsfähigkeit sowie von nachrichtendienstlichen Maßnahmen 
setzt der Nationalrat einen Ausschuss ein. Diesem muss mindestens ein Mitglied 
jeder im Hauptausschuss des Nationalrates vertretenen Partei angehören. 

(2) Die Bundesregierung unterrichtet den Ausschuss umfassend über die allgemeine 
Tätigkeit der nachrichtendienstlichen Behörden und über Vorgänge von besonderer 
Bedeutung. Auf Verlangen des Ausschusses oder eines Viertels seiner Mitglieder hat 
die Bundesregierung auch über sonstige Vorgänge zu berichten. 

(3) Der Ausschuss oder ein Viertel seiner Mitglieder ist befugt, von den zuständigen 
Bundesministern alle einschlägigen Auskünfte und Einsicht in die einschlägigen Un­
terlagen zu verlangen. 

(4) Der Ausschuss kann auch außerhalb der Tagungen des Nationalrates zusam­
mentreten, wenn sich die Notwendigkeit hiezu ergibt. 

(5) Nähere Bestimmungen trifft das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des 
Nationalrates." 

Das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates (Geschäfts­
ordnungsgesetz 1975), BGBI. Nr. 410/1975, zuletzt geändert durch das Bun­
desgesetz BGBI. I Nr. 62/2015, wird wie folgt geändert: 

§§ 32b bis 32d lauten wie folgt: 

"§ 32b. (1) Zur Überprüfung von Maßnahmen zum Schutz der verfassungsmäßigen 
Einrichtungen und ihrer Handlungsfähigkeit sowie von nachrichtendienstlichen Maß­
nahmen setzt der Nationalrat einen Ausschuss ein. Diesem muss mindestens ein 
Mitglied jeder im Hauptausschuss des Nationalrates vertretenen Partei angehören. 
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(2) Die Mitglieder dieses Ausschusses behalten ihre Funktion so lange, bis ein ande­
res Mitglied gemäß § 36 Abs. 2 namhaft gemacht wurde. 

§ 32c. (1) Jedes Mitglied des Ausschusses im Sinne des § 32b kann vom zuständi­
gen Mitglied der Bundesregierung im Zuge einer Sitzung des Ausschusses einschlä­
gige Auskünfte verlangen. Das Verlangen auf Einsicht in Unterlagen bedarf eines 
Beschlusses des Ausschusses oder eines Viertels seiner Mitglieder. 

(2) Der Ausschuss ist befugt, wenn er dies beschließt oder ein Viertel seiner Mitglie­
der es verlangt, in den Amtsräumen der Nachrichtendienste jederzeit Augenscheine 
vorzunehmen. 

§ 32d. (1) Für den Ausschuss gemäß § 32b gelten die Bestimmungen über Organi­
sation und Verfahren der Ausschüsse, sofern in den folgenden Absätzen nicht ande­
res normiert wird. 

(2) Der Ausschuss ist vom Vorsitzenden mindestens einmal im Vierteljahr einzuberu­
fen. Darüber hinaus ist eine Sitzung des Ausschusses vom Vorsitzenden so einzube­
rufen, dass dieser binnen zwei Wochen zusammentreten kann, wenn dies von einem 
Viertel seiner Mitglieder oder vom zuständigen Mitglied der Bundesregierung verlangt 
wird. 

(3) Beantragt ein Mitglied abweichend von Absatz 2 zur Beratung eines von ihm nä­
her zu bezeichnenden Gegenstandes ein früheres Zusammentreten des Ausschus­
ses, ist es vom Vorsitzenden innerhalb einer Woche einzuberufen. 

(4) Der Ausschuss kann auch außerhalb der Tagungen zusammentreten, wenn sich 
die Notwendigkeit hiezu ergibt. 

(5) Die Sitzungen des Ausschusses sind, sofern nicht anderes beschlossen wird , 
geheim gemäß § 37a Abs. 4. Die Mitglieder des Ausschusses sind vom Präsidenten 
des Nationalrates auf Wahrung der Vertraulichkeit zu vereidigen. 

(6) Über die Teilnahme von Personen, die nicht dem Ausschuss als Mitglieder ange­
hören oder deren Teilnahme sich nicht aus Art. 75 B-VG ergibt, entscheidet für jede 
Sitzung der Ausschuss durch Beschluss. Über das Ausmaß der Protokollierung einer 
Ausschusssitzung entscheidet der Obmann. Das Protokoll ist vom Obmann und ei­
nem Schriftführer zu unterfertigen. Der Präsident des Nationalrates hat für eine si­
chere Verwahrung der Protokolle zu sorgen." 

§ 37 Abs 4 zweiter Satz lautet: "Die Sitzungen des Ständigen Ausschusses gemäß § 
32b sind geheim, sofern nicht anderes beschlossen wird." 

Begründung 

Der Entwurf zum polizeilichen Staatsschutzgesetz (PStSG) sieht weitreichende Be­
fugnisse für die Sicherheitsbehörden vor, die einen Eingriff in die Grund- und Frei­
heitsrechte der Bürgerinnen und Bürger darstellen. Die Notwendigkeit einer Anpas­
sung des Instrumentariums der Sicherheitsbehörden ist unbestritten. Die Vielfältigkeit 
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der kriminellen und terroristischen Bedrohungen bedingen eine Anpassung der ge­
setzlichen Grundlagen. 

Wesentlich für die Kontrolle der nachrichtendienstlichen Tätigkeiten sind Rechts­
schutz und parlamentarische Kontrolle. Der Rechtschutz ist im gegenwärtigen Ent­
wurf des PStSG (Stand: 9.12.2015) nur ungenügend abgebildet. Die derzeitige Kon­
struktion, die je einen Unterausschuss des Innen- und Landesverteidigungsaus­
schusses vorsieht, lässt eine umfassende parlamentarische Kontrolle der Tätigkeiten 
des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismus sowie des Heeresnach­
richtenamtes und des Abwehramtes des Bundesheeres in der derzeitigen Ausrich­
tung nicht zu. 

Mit dem Parlamentarischen Kontrollgremium (PKGr) des deutschen Bundestages 
steht ein praktikables und erprobtes Modell der parlamentarischen Kontrolle zur Ver­
fügung. Die Bundesregierung in Deutschland ist nach dem Kontrollgremiumgesetz 
dazu verpflichtet, das PKGr umfassend über die allgemeinen Tätigkeiten der Nach­
richtendienste und über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu unterrichten. Das 
Gremium ist für alle drei Dienste - zivil und militärisch - verantwortlich. Unabhängig 
davon, dass strukturelle Unterschiede zu Österreich berücksichtigt werden müssen, 
sind die Befugnisse als Diskussionsgrundlage richtungsweisend. 

Durch die Stärkung der parlamentarischen Kontrolle wird die nachrichtendienstliehe 
Tätigkeit der zuständigen Behörden legitimiert und gleichermaßen der Schutz der 
Grund- und Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger gewährleistet. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag dem Geschäftsordnungsaus­
schuss zuzuweisen. 
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